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DURCHSCHRIFT 

Landesbetrieb Wald und Holz NRW, Postfach 49 23, 48028 Münster 

 
 

Öffentlichkeitsarbeit im Landesbetrieb Wald und Hol z Nordrhein-

Westfalen 

 

Zum Spektrum der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Landesbe-

triebs Wald und Holz Nordrhein-Westfalen gehören neben der Medien-

arbeit sämtliche Maßnahmen mit entsprechender Außenwirkung wie 

Faltblätter und Broschüren, Plakate und Messewände, Messeauftritte, 

Veranstaltungen und Workshops, Internet-Angebote sowie als interne 

Kommunikationsmedien Intranet und Mitarbeiterzeitung. Die Stabsstel-

le Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

 

• ist verantwortlich für die Presse- und Medienarbeit des Landesbe-

triebs 

• ist verantwortlich für die Koordination der Projekte der Öffentlich-

keitsarbeit innerhalb des Landesbetriebs; 

• überprüft bei jedem Projekt der Öffentlichkeitsarbeit den ersten 

Gestaltungsentwurf sowie die Anwendung der Design-Richtlinien; 

• ist verantwortlich für die Redaktion der Texte und die Textabnahme 

bei Faltblättern, Broschüren, Plakaten etc.  

 
An alle  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Landesbetriebes Wald und Holz 
Nordrhein-Westfalen 
per E-Mail 
  
 

21.02.2008 
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Aktenzeichen 

27-00-92.00 

bei Antwort bitte angeben 
 
 

Telefon 02931 9634-21 

Telefax 02931 9634-22 

 

joerg.matzick@wald-und-

holz.nrw.de 

Dienstgebäude und  

Lieferanschrift: 

Landesbetrieb Wald und Holz 

NRW 

Albrecht-Thaer-Straße 34 

48147 Münster 

Telefon +49 251 91797-0 

Telefax +49 251 91797-100 

poststelle@wald-und-

holz.nrw.de 

www.wald-und-holz.nrw.de 
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• unterstützt bei der Planung sowie den Vergabe- und Auftragsver-

fahren zur Öffentlichkeitsarbeit (die Durchführung liegt bei den je-

weils federführenden Außenstellen)  

 

Presse- und Medienarbeit 

Medienangelegenheiten von überregionaler Bedeutung werden grund-

sätzlich von der Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gesteuert. 

Dies bedeutet, dass zum Beispiel Fernsehauftritte oder größere Me-

dienkampagnen generell mit der Pressestelle abzustimmen sind. 

 

Pressemitteilungen sind grundsätzlich durch die Leitung des Landesbe-

triebs freizugeben. Dabei übernimmt die Pressestelle die Abstimmung 

mit der Leitung. Alle Pressemitteilungen werden unmittelbar bei Veröf-

fentlichung auch ins Internet gestellt.  

 

 

Freigabe von Projekten der Öffentlichkeitsarbeit 

Jedes Projekt der Öffentlichkeitsarbeit ist zu Beginn der Planung (vor 

Ausschreibung) sowie bei Vollendung (Druckfreigabe, Endabnahme 

o. ä.) durch die Leitung des Landesbetriebs unter Beteiligung der 

Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (ggf. auf Basis von pdf-

Dateien) freizugeben.  

 

 

Corporate Design 

Die prägnantesten Elemente des Corporate Designs sind: 

• das (modernisierte) Wappen.  

• das Logo (Absenderkennung) bestehend aus Wappen und Namen 

des Landesbetriebs. (Das früher verwendete Kürzel „NRW.“ Und 
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das Logo „Landesforstverwaltung“ mit den symbolisierten Bäumen 

in Landesfarben entfallen ersatzlos.)  

• die Schrift „Benton Sans“, die für alle Veröffentlichungen (Broschü-

ren, Plakate etc.) verbindlich eingeführt wird. Nur in der normalen 

Korrespondenz sowie in Powerpoint-Präsentationen und Internet ist 

weiterhin die Schrift „Arial“ vorgegeben.  

• Alle Produkte der Öffentlichkeitsarbeit sind mit einer Farbleiste aus 

einem langen grünen sowie je einem kurzen Streifen in blau, grün, 

orange und rot (siehe Definition in den Richtlinien sowie den Ergän-

zenden Festlegungen des MUNLV) versehen. 

  

Die „Leitlinien zum Nordrhein-Westfalen-Design“ samt der „Ergänzen-

den Festlegungen für den Geschäftsbereich des MUNLV“ stehen zu-

sammen mit Logo (Absenderkennung) und Wappen im Intranet zum 

Download bereit.  

 

Internet 

Die Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit stellt jederzeit die In-

ternet-Informationen des Landesbetriebs für die allgemeine und fachli-

che Öffentlichkeit (Texte, Dateien zum Herunterladen, Grafiken/Bilder) 

auf die Internet-Seite des Landesbetriebs. Neuveröffentlichungen für 

die Internet-Seite, die der Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

nach Billigung durch die Forstamtsleitung bzw. Fachbereichsleitung 

zugeleitet werden, stimmt die Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeits-

arbeit mit der Leitung des Landesbetriebs ab.  

 

Die Verantwortung für die fachliche Richtigkeit der Informationen im 

Internet liegt bei der jeweils liefernden Forstamtsleitung bzw. Fachbe-

reichsleitung. Um das Internetangebot des Landesbetriebs stets aktuell 

zu halten, sind der Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit not-
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wendige Änderungen unverzüglich mitzuteilen. Die Stabsstelle Presse- 

und Öffentlichkeitsarbeit steht jederzeit für Fragen der Einstellung und 

geeigneten Darstellung von Informationen im Internet zur Verfügung. 

Richter 


